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dass sie nur noch die rechtliche Grund-
ordnung des Staates ist“ (388). 
An verschiedenen Stellen des Sammel-
bandes scheint also doch die „neue 
Grundsätzlichkeit“ (379) der verfas-
sungstheoretischen Diskussion durch, 
die Grimm beobachtet. Insofern ver-
mag der Band das eingangs gemachte 
Versprechen einer Selbstvergewisse-
rung des nationalen Staats- und Verfas-
sungsrechts zumindest teilweise einzu-
lösen.

Verena Frick

Fischer-Lescano, Andreas, Joachim 
Perels und Thilo Scholle (Hrsg.). Der 
Staat der Klassengesellschaft. Rechts- 
und Sozialstaatlichkeit bei Wolfgang 
Abendroth. Baden-Baden. Nomos 2012. 
275 Seiten. 29,00 €.

Die knappe Einleitung thematisiert die 
Rekonstruktion der „Eckpunkte der 
Abendrothschen Rechtstheorie“ und 
die Suche „nach aktuellen Anschluss-
möglichkeiten“ (10). Es folgen 13 Bei-
träge zur Biographie, zum Rechts- und 
Gesellschaftsverständnis und zum De-
mokratiekonzept. Eine Zusammenfas-
sung fehlt. Frank Deppe, Peter Römer 
und Uli Schöler veranschaulichen mit 
ihren Unterschieden (61, 95 ff., 161 f., 
168 f.) das Spektrum um „Abendroths 
Demokratieverständnis“. Allgemein 
geht es um die Geschichtlichkeit des 
Zusammenhangs von modernem Staat 
und bürgerlich-kapitalistischer Gesell-
schaft (so schon Kammler in der von 
Abendroth herausgegebenen Marbur-
ger „Einführung in die politische Wis-
senschaft“, 1968). Dies und direkte po-
litische Konsequenzen machte Abend-
roth, wie es pathetisch heißt, für „Ge-
nerationen kritischer Intellektueller“ 
(61) anregend. Dies wäre Stoff einer 

Retrospektive, die sich theorieverglei-
chend verbindet mit Fragen nach der 
aktuellen Wirkung und Anregung. 
Abendroths Arbeiten und sein prakti-
sches Engagement bilden immerhin ei-
nen Schlüssel für Aufstieg, Ausdifferen-
zierung und Erosion der Protestbewe-
gungen um 1968 und 1970.
Wolfgang Abendroth (1906 - 1985) 
war von 1950 bis 1972 Professor für 
wissenschaftliche Politik an der Philo-
sophischen Fakultät der Universität 
Marburg. Er war zunächst ein unange-
passter, für den Verfassungs- und So-
zialstaat, gegen die Notstandsgesetze 
votierender (149), mit studentischem 
Protest sympathisierender Marxist, der 
aus bevorzugt historischer Sicht 
Machtkonstellationen im antagonisti-
schen Feld von Gesellschaft und De-
mokratie betrachtete. Ab 1970 entwi-
ckelt er, wie es beschönigend heißt, ei-
nen positiven „Bezug auf die Entwick-
lungen in der DDR“ (11), er wird zum 
traditionalistischen Außenseiter (168), 
der 1973 mit einer privaten Karte ge-
genüber A. Norden Ulbrichts Tod be-
dauert. Schon davor vertritt Abendroth 
ein Telos, das Stalins Terror als „unver-
meidlich“ ansieht („Die Wende des 
Stalinismus“, 1956 - vgl. 161). Allge-
mein gilt: Negative Seiten müssen his-
torisch in Kauf genommen werden 
(49). Abendroth hat ein kategoriales, 
Ausdifferenzierungen fremdes, metho-
disch geronnenes Verständnis von 
Marx, er beharrt auf Begriffen wie 
„Klassengesellschaft“ oder „Klassen-
kampf“; das Grundgesetz gilt ihm 
1977 als „Klassenwaffenstillstand“ im 
„Kampf um Verfassungspositionen“ 
(Seifert 1966). Dabei betont Abend-
roth die „Einheit der Arbeiterklasse“ 
und rät in den 1970er Jahren „min-
destens einmal in der Woche“ zur Lek-
türe Lenins gegen „Linksradikalismus“ 
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(162). Dies zeigt den Sprung in eine, 
hermetisch werdende, vom Fach und 
der Umwelt sich entfremdende Bezugs-
welt; getragen wird sie – was Abend-
roth widerspricht – von „Mosaik-Lin-
ken“ vor allem in Gewerkschaften und 
Bildungseinrichtungen (194 ff.). Der 
Sammelband spricht von „Geradlinig-
keit“, Abendroths Wandel an „radikal-
demokratisch-sozialistischen Positio-
nen“ drücke die „Widersprüche“ ge-
genwärtiger Politik aus (38). Bis auf 
eine Abwägung der Europapolitik (226 
ff., 233 ff.) werben die Beiträge für 
Abendroth mit den Attributen „Völ-
kerrechtler und Staatsrechtler, Politik-
wissenschaftler und Soziologe, Arbeits-
rechtler und Verfassungsjurist, Histori-
ker der Arbeiterbewegung und anderer 
sozialer Bewegungen, wissenschaft-
licher Theoretiker wie tagespolitisch 
eingreifender Publizist“ (61). Als an-
schlussfähig an diese Kompetenzen 
werden Bereiche präsentiert, die 
Abendroth selbst nicht behandelt hat, 
wie Feminismus (117) und Weltgesell-
schaft (272). 
Ein Widerspruch zwischen Abendroths 
„Lebensleistung“ und seinem späteren 
Verzicht auf Kritik selbst am „Russ-
land des extremsten Stalinismus“ 
(Marburger Blätter 133, II/1970, 6, da-
gegen 161) wird angesprochen, nicht 
aber kritisch dargestellt. 1970 wird die 
„Denkmethode Lenins“ betont, ohne 
die „keine sinnvolle Politik“ zu führen 
sei, 1966 bezieht Abendroth sich auf 
„die Theorie des sozialistischen und 
demokratischen Humanismus“, 1968 
begründet die Marburger Einführung 
in die Politikwissenschaft ihren Gegen-
stand und ihre westlich-marxistische 
Sicht mit Horkheimer (Kammler): 
Diese Entwicklungen mit ihren Konno-
tationen (Organisation versus Bewe-
gung, Telos versus Unübersichtlichkeit) 

dürfte einen Schlüssel zum Verständnis 
der Frühphasen von Protest in der 
Bundesrepublik abgeben. Hans-Man-
fred Bocks Intellektuellengeschichte 
Abendroths (2001) und sein Vergleich 
der Frankfurter und Marburger „Schu-
len“ verweisen darauf. Im Sammel-
band verschwimmt dies hinter vielen 
Einzelheiten. (Schöler [61] kündigt ei-
nen „eingehenden“ Beitrag an, über 
ein früheres Werk zum Thema hinaus. 
Zur Orthodoxie äußert sich Deppe [81 
ff.]: Abendroth lebe einzigartig die Ver-
bindung von Wissenschaft und Arbei-
terbewegung [95], ohne „Klassenre-
duktionismus“ [86] zu betreiben.)
Abendroth habe nichts an „Dringlich-
keit“ verloren (256), vor allem strate-
gisch, für die „demokratische Frage“ 
liefere er „auch heute noch wichtige 
Hinweise“ (80, vgl. 97, 169, 196, 214): 
Es bleibt bei Wertungen. Der Band ver-
zichtet auf einen Vergleich Abendroths 
im Kontext der sich als Fach konstitu-
ierenden Politikwissenschaft, so wie in 
den Werken von Bleek und Lietzmann 
1999 (Bleek 2001 oder Balzer, Bock 
und Schöler 2001). Auch wird die 
Klassenanalyse nicht mit Theorien im 
Feld von Postmaterialismus, unkon-
ventioneller Politik und Partizipation 
in Verbindung gebracht. Bereits vorlie-
gende Darstellungen Abendroths als 
einen wissenschaftlichen Politiker, wie 
bei Balzer, Bock und Schöler 2001, mit 
„Aktualität“, wie es bei Urban, Buck-
miller und Deppe 2006 heißt, werden 
nochmals aufgegriffen, nicht aber wei-
tergeführt. Vor allem wird die aktuelle 
Frage verschenkt, ob Abendroth helfen 
kann, eine neuerlich politisch-ökono-
misch begründete politische Soziologie 
zu verstehen. Der Sammelband belässt 
es beim Hinweis, „dass auch die aktu-
ellen Debatten durch einen Anschluss 
an Abendroths Verfassungs-, Rechts- 
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und Demokratieverständnis bereichert 
werden können“ (12).

Eike Hennig

Voigt, Rüdiger. Staatskrise. Muss sich die 
Regierung ein anderes Volk wählen? 
Staatsdiskurse, Bd. 12. Stuttgart. Franz 
Steiner Verlag 2010. 206 Seiten. 38,00 €.

Verfassung ist „in“, Staat ist „out“? 
Vielleicht. Aber wenn die Reihe 
„Staatsverständnisse“ mit mehr als 
fünfzig Bänden reüssiert, dann bieten 
Idee und Begriff des Staates offenbar 
noch reichlich Stoff für wissenschaftli-
chen Streit. Jedenfalls ist dem Reihen-
gründer etwas gelungen, was nach den 
zahlreichen Abgesängen keineswegs 
selbstverständlich erschien, nämlich ei-
nen neuen Chor zu orchestrieren, in 
dem die moderne Staatlichkeit, ihre 
Herkunft und Zukunft, bei allen Vari-
anten und Variationen das Hauptthe-
ma bildet. Diese Vielstimmigkeit bietet 
die Chance, eine weitere Reihe etablie-
ren zu können, sinnigerweise „Staats-
diskurse“ genannt – und auch hier 
greift der spiritus rector, nicht zum ers-
ten Mal, selbst zur Feder. Im vorliegen-
den Fall, dem zwölften Band, aus drän-
gendem Anlass.
„Muss sich die Regierung ein anderes 
Volk wählen?“ Ein auf den ersten Blick 
fragwürdiger Untertitel. Denn bald 
schon macht die Lektüre deutlich: Rü-
diger Voigt ist weder nach theatrali-
schen Possen zumute, noch hat er Zeit 
für langatmige Lehrstücke in Brecht-
scher Manier. Das stellt bereits der 
Haupttitel klar: Staatskrise – Punkt. 
Auch die Essays haben etwas von die-
sem Stakkato; sie bestehen zumeist aus 
knappen Abschnitten, die kaum länger 
als einen Gedanke währen, und zwar 
auch bei den großen Themen. Ein Bei-

spiel pars pro toto: „Weltfrieden, inter-
nationale Sicherheit und Gerechtig-
keit“ (177), so der Titel eines Gliede-
rungspunktes, der eine gewaltige In-
haltsfülle auf den Plan ruft, aber doch 
nur eine halbe Seite dauert. Wem das 
zu hastig ist, der wird keine Freude an 
dieser Kompilation haben. Denn um 
eine solche handelt es sich: Es ist eine 
Ausbeute von Notizen und Exzerpten, 
bits and pieces, die der Verfasser ge-
sammelt und summiert hat und aus de-
nen er das Porträt einer politischen 
Krisenzeit zusammenfügt, die seines 
Erachtens der Aufklärung bedarf. 
Sechs der acht Essays (zählt man die 
Einleitung mit, die sich nicht in Kom-
position und Gehalt unterscheidet) ha-
ben sich diesem aufklärerischen Ziel 
ganz unmittelbar verschrieben. Die an-
deren beiden Beiträge, ebenfalls in 
kleinteiliger Art verfasst, richten sich 
gleichwohl aufs Grundsätzliche und 
haben stärker politiktheoretischen 
Charakter: Der Beitrag „Staat und Ver-
fassung“ (121-140) dreht sich um die 
Aktualität der Verfassungslehre Carl 
Schmitts, jener über „Konträre Staats-
bilder“ (143-159) handelt von den 
Leitmetaphern der Staatsphilosophie 
des Thomas Hobbes. Zunächst aber 
zur Krisendiagnose: Die Staatskrise, so 
wird man Voigt verstehen dürfen, ver-
weist auf ein ganzes Bündel von Kri-
sen, die miteinander verwoben sind. 
Grundlegend ist die „Legitimationskri-
se“ des politischen Prozesses demokra-
tischer Staaten, die wiederholt Thema 
der einzelnen Beiträge ist (24  ff., 
55 ff.). Holzschnittartig zusammenge-
fasst, liegt ihr wesentlicher Grund in 
der Entkopplung zwischen Politik und 
Volk. Die Folge davon? Es wächst sich 
eine politische Klasse aus, stumpf ge-
genüber den Anliegen und Bedürfnis-
sen der Bürger, dafür umso anfälliger 
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